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Haus & Heim Versicherungen  Nr.: H 
mit Wertsicherung und Katastrophenschutz bis € 4.000,– 

■ Neuantrag  ■ Tarifwechsel

Wüstenrot Versicherungs-AG 
A-5020 Salzburg, Alpenstraße 70 

Angaben für die Risikobeurteilung (bitte vollständig ausfüllen, sonst keine Bearbeitung möglich!)
Ist das Gebäude bzw. das Eigenheim mindestens  
270 Tage im Jahr bewohnt? 

■ nein 
■ ja

(anfragepflichtig) 

Befindet sich das Gebäude/Nebengebäude  
im ordnungsgemäßen Bauzustand?

■ nein 
■ ja

Ursache 

Bestehen bzw. bestanden für die beantragten Risken  
bereits Versicherungen bei anderen Unternehmen? 

■ nein 
■ ja

Unternehmen Vertrags-Nr. Datum der Kündigung

Wurden die beantragten Risken von einer Versicherung bereits  
abgelehnt, gekündigt, einvernehmlich gelöst oder freigegeben?

■ nein 
■ ja

Unternehmen Vertrags-Nr. Datum der Kündigung

Haben sich zu den beantragten Risken in den letzten 10 Jahren Schäden auf Grund eines der nachstehenden Ereignisse ereignet?  
Hochwasser oder Überschwemmung  ■ nein   ■ ja Vermurung  ■ nein   ■ ja Lawinen-Lawinenluftdruck   ■ nein   ■ ja
Wird eine Differenzdeckung beantragt ■ nein 

■ ja
Vorversicherer Vertrags-Nr. Datum der Kündigung

Wird ein ergänzender Versicherungsschutz (Eigenheim
versicherung) zur kollektiven Gebäudeversicherung für ein 
Reihenhaus beantragt? 

■ nein 
■ ja

Vermieter: Name:  Telefon-Nr.:

Vermieter: Straße:  Nr. Stiege/Stock/Tür PLZ Ort

Wurde bei Wüstenrot eine vorläufige Deckung beantragt? ■ nein   ■ ja
Besteht bei anderen Versicherungen eine Vinkulierung? ■ nein 

■ ja
Ein Austausch-Sperrschein soll für folgenden Vinkulargläubiger aus-
gestellt werden: Geldinstitut/Behörde:  
Adresse: 

Bestätigung für Hundehaftpflicht? ■ nein 
■ ja

Gemeinde:  
Adresse: 

Besondere Vereinbarungen, Bekanntgabe von wertvollem Schmuck, Gemälden, Antiquitäten etc. 

Nutzfläche 
- Haushaltversicherung: Als Nutzfläche gilt die Wohn- und/oder Hobbyzwecken dienende Bodenfläche der versicherten Wohnung inklusive der für 
diese Zwecke verwendeten Keller- und Dachbodenräume. Eine Büro- und/oder Ordinationszwecken dienende Bodenfläche ist ebenfalls zu berück-
sichtigen: Die Büro-/Ordinationseinrichtung ist bis zum Entschädigungshöchstbetrag von € 10.000,– mitversichert. Die einer Nutzung als Büro 
und/oder Ordination dienende Bodenfläche darf jedoch nicht mehr als ein Drittel der Nutzfläche betragen. Die Nutzfläche ersieht man aus dem 
Mietvertrag, aus dem Bauplan oder der Baugenehmigung. Wintergärten und nachträglich adaptierte Keller- und Dachbodenräume sind hinzuzurech-
nen. Unberücksichtigt bleiben Garagen, Treppen, offene Balkone und Terrassen. 

- Eigenheimversicherung: Ausgehend von der Nutzfläche der Haushaltversicherung bleiben Kellerräume unabhängig vom Verwendungszweck 
unberücksichtigt.

Versicherungsnehmer: Titel  Vorname  Geburtsdatum:  Staatsbürgersch.:  ■ männlich        ■ weiblich

Familienname  Beruf:  ■ unselbstst.     ■ selbstst.

E-Mail-Adresse  Landeswahl Vorwahl (Mobil-) Telefonnr.  

2. Versicherungsnehmer: Titel  
(nur Ehe-/Lebensgefährte/ 
eingetragener Partner) 

Vorname Geburtsdatum: Staatsbürgersch.: ■ männlich        ■ weiblich

Familienname  Beruf:  ■ unselbstst.     ■ selbstst.

E-Mail-Adresse  Landeswahl Vorwahl (Mobil-) Telefonnr.  

■ Hauptwohnsitz laut Meldezettel  ■ Firmensitz  
Straße 

Nr. Stiege/Stock/Tür PLZ Ort 

■ Risikoadresse (Falls abweichend):  
Straße 

Nr. Stiege/Stock/Tür PLZ Ort 

Zustelladresse (wenn nicht Hauptwohnsitz)  
Straße

Nr. Stiege/Stock/Tür PLZ Ort 

An die Zustelladresse sind sämtliche Erklärungen der Wüstenrot Versicherungs-AG diesen Vertrag betreffend (z.B. Urkunden, Erlagscheine, Mahnungen gemäß § 39 VersVG, Kündigungen) 
mit Rechtswirksamkeit für den Versicherungsnehmer zu senden.

Ich (Versicherungsnehmer) beantrage die Teilnahme  
an Wüstenrot eServices.  ■ ja  ■ nein  ■ bereits vorhanden

Ich (weiterer Versicherungsnehmer) beantrage die Teilnahme an 
Wüstenrot eServices.  ■ ja  ■ nein  ■ bereits vorhanden

Für die Teilnahme an den Wüstenrot eServices wird eine E-Mailadresse und eine Mobiltelefonnummer vorausgesetzt.
Landeswahl  Vorwahl  (Mobil-) Telefonnr. Landeswahl  Vorwahl  (Mobil-) Telefonnr. 

E-Mail-Adresse  E-Mail-Adresse  

Legitimation: 
Ausweis:  ■ Personalausweis  ■ Reisepass  ■ Führerschein Ausweis:  ■ Personalausweis  ■ Reisepass  ■ Führerschein 

Nr.: Ausstellende Behörde:  Datum: Nr.: Ausstellende Behörde:  Datum:

Sollten Sie die Teilnahme an Wüstenrot eServices beantragen bzw. bereits über einen aufrechten eServices-Account verfügen, so erhalten Sie sämtliche Erklärungen sowie allgemeine und laufende 
Informationen wie Kontoauszüge und Versicherungsdokumente (z.B. Polizzen, Versicherungsbedingungen oder Wertnachrichten) hinsichtlich dem beantragten Produkt via eService in die Postbox. 
Sollten Sie stattdessen eine Zustellung in Papierform wünschen, so haben Sie jederzeit die Möglichkeit, zum beantragten Produkt die Zustellung in die Postbox in Ihrem eServices-Account abzuwählen.

ersetzt Nr. 



Rücktrittsrechte des Versicherungsnehmers § 5c VersVG: 
(1) Sie können von Ihrem Versicherungsvertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in geschriebener Form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) zurücktreten. 
(2) Die Rücktrittsfrist beginnt mit der Verständigung vom Zustandekommen des Versicherungsvertrages (= Zusendung der Polizze bzw. Versicherungsschein), jedoch nicht, bevor Sie den 

Versicherungsschein und die Versicherungsbedingungen einschließlich der Bestimmungen über die Prämienfestsetzung oder -änderung und diese Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten haben. 
(3) Die Rücktrittserklärung ist zu richten an: Wüstenrot Versicherungs-AG, Alpenstraße 70, 5020 Salzburg; Fax: 057070 535, E-Mail: vertrag@wuestenrot.at – Zur Wahrung der Rücktrittsfrist reicht es 

aus, dass Sie die Rücktrittserklärung vor Ablauf der Rücktrittsfrist absenden. Die Erklärung ist auch wirksam wenn sie in den Machtbereich Ihres Versicherungsvertreters gelangt. 
(4) Mit dem Rücktritt enden ein allfällig bereits gewährter Versicherungsschutz und Ihre künftigen Verpflichtungen aus dem Versicherungsvertrag. Hat der Versicherer bereits Deckung gewährt, so 

gebührt ihm eine der Deckungsdauer entsprechende Prämie. Wenn Sie bereits Prämien an den Versicherer geleistet haben, die über diese Prämie hinausgehen, so hat sie Ihnen der Versicherer 
ohne Abzüge zurückzuzahlen. 

(5) Ihr Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat, nachdem Sie den Versicherungsschein einschließlich dieser Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten haben, es sei denn, diese Belehrung 
wäre derart fehlerhaft, dass sie Ihnen die Möglichkeit nimmt, Ihr Rücktrittsrecht im Wesentlichen unter denselben Bedingungen wie bei zutreffender Belehrung auszuüben. 

§ 8 FernFinG: Wurde der Vertrag ausschließlich im Wege des Fernabsatzes (d.h. z.B. über Internet, E-Mail, direct-mail) abgeschlossen, hat der Versicherungsnehmer gemäß § 8 FernFinG die Möglichkeit inner-
halb von 14 Tagen in geschriebener Form zurückzutreten. Dieses Rücktrittsrecht gilt nicht, wenn die Vertragslaufzeit weniger als ein Monat beträgt. Die Frist beginnt mit Ausfolgung der Versicherungsurkunde 
und der Versicherungsbedingungen zu laufen. Es genügt, die Erklärung innerhalb der Frist abzusenden. Bei Nichtausübung des Rücktrittsrechts kommt der Vertrag vereinbarungsgemäß zustande. 
Schlusserklärung Ich erkläre, dass ich alle Fragen wahrheitsgetreu und vollständig beantwortet habe und nehme zur Kenntnis, dass das Verschweigen von erheblichen Gefahrenumständen, die mir bekannt 
sind bzw. bis Vertragsabschluss bekannt werden, den Versicherer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigen. Ich bestätige durch meine Unterschrift, den zustandegekommenden Vertrag auf eigene Rechnung 
abzu schließen, die volle Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben auch dann zu über nehmen, wenn ich diese nicht eigenhändig geschrieben habe. Mündliche Nebenabreden 
wurden nicht getroffen; eine Antragsdurchschrift wurde mir ausgehändigt. Ist dieser Antrag von einem Makler oder Agenten vermittelt worden, habe ich auch eine Kopie des Beratungsprotokolls erhalten. 
Bitte beachten Sie auch die auf der Rückseite angegebenen Hinweise und Bestimmungen, die Grundlage für den Abschluss des Versicherungsvertrages sind. Für diesen Vertrag gilt österreichisches 
Recht und es gelten die dem gewählten Tarif entsprechenden Versicherungsbedingungen als vereinbart. 

Name des Beraters sowie Stempel Ich habe diesen Antrag vermittelt als 
■ Makler    ■ Agent 
■ Angestellter der WVAG 
■ Angestellter der BWAG 

A WK

Versicherungsbeginn: 0 Uhr   
Hauptfälligkeit 01. Vertrag mit unbestimmter Laufzeit, 

Kündigungsrecht siehe Rückseite
■ Haushaltversicherung  

 Nutzfläche m2

  Höchsthaftungssumme €

zu Wohn- oder Hobbyzwecken adaptiert:      Keller   ■ nein   ■ ja           Dachboden   ■ nein   ■ ja  
Wohnverhältnis: ■  Mietwohnung   ■  Eigentumswohnung  
■  Zuschlag für erhöhte Höchsthaftungssumme  ■  Nachlass für ■ um 25 %  ■ um 50 % reduzierte Höchsthaftungssumme 
■  Einschluss von Außenanlagen   ■  Erhöhung Grenze für Geldschrank/Möbelsafe auf € 50.000,–  
■  Privathaftpflicht für nicht automatisch mitversicherte Personen  
 (Angaben: siehe letzte Seite)  Anzahl

■  Einschluss Hundehaftpflicht Name  Rasse 

■  Vereinbarung eines Selbstbehalts von € 150,– pro Versicherungsfall   ■  Ausschluss Katastrophenschutz 

Jahresbeitrag inkl.  
Versicherungssteuer 

€  
Jahresbeitrag Haushaltvers. 

■ Eigenheimversicherung  
 Nutzfläche m2

  Höchsthaftungssumme €

Objektdaten:  ■  Einfamilienhaus ■  Zweifamilienhaus Baujahr 
 ■  Keller ■  Erdgeschoß ■  1. Stock ■  2. Stock ■  Mansarde 
Bauart:  ■  Fertigteil  ■  Holz ■  Massiv Flachdach   ■ nein   ■ ja  

Gewerbliche Nutzung bis 1/3 der Nutzfläche   ■  nein   ■ ja  welche 

€  
Jahresbeitrag Eigenheimvers. 

Nachhaltigkeits-Daten Heizwärmebedarf (HWBRef,SK)  ___________  kWh/m²a Klasse ________  (A++ bis G) 

Energieausweis nach ÖNORM  ■ nein   ■ ja  
Ausstellungsdatum: Primärenergiebedarf (PEBSK) ___________  kWh/m²a Klasse ________  (A++ bis G)

Besonders energieeffiziente Bauweise und Gebäudetechnik: 
■ Plus-Energiehaus   ■ Nullenergiehaus Kohlendioxidemissionen (CO2eq,SK) ________ kg/m²a Klasse ________  (A++ bis G)

Gebäude-Sanierung zuletzt im Jahr _________  ■ keine Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE,SK)  ___________ Klasse ________  (A++ bis G)

Warmwasser-Heizsystem:  ■ nicht erneuerbar  ■ erneuerbar ■ dezentral 
Beispiele: Erdöl, -gas, Kohle Biomasse, Luft-,Erdwärmepumpe, Infrarot, Solar Fernwärme 

Stromquelle bzw. -art:  ■ nicht erneuerbar  ■ erneuerbar ■ Liefermix 
Beispiele: Erdöl, -gas, Kohle Wind, Sonne, Biomasse, erneuerbares Gas 

Wird eigenständig Strom erzeugt?  Mit Stromspeicher  ■ nein   ■ ja 
■ nein   ■ ja, durch ______________________________________ (z.B. Photovoltaik, Windkraft, Biomasse, Biogas, Wasserkraft) 
Verfügen Sie über eine E-Ladestation? ■ nein   ■ ja, für  ■ Kfz   ■ E-Bike | Wird hierfür der eigenständig produzierte Strom verwendet?  ■ nein   ■ ja 

■  Zuschlag für erhöhte Höchsthaftungssumme 
■  Einschluss Gebäude-Glasversicherung (vermietete Eigenheime) 
■  Einschluss Grundbesitzhaftpflicht für unbebaute Grundflächen und Wald bis 5 ha 
■  Vereinbarung eines Selbstbehalts von € 500,– pro Versicherungsfall 

■ Erhöhung Katastrophenschutz  ■ Einschluss Premiumschutz ■ Einschluss Mobilitäts-Schutz PLUS 
■ Einschluss Schwimmbecken/Whirlpool mit HHS:  ■ € 20.000.–   ■ € 40.000.–   ■ € 60.000.– 
■ Einschluss Schwimmbadtechnik  ■ Einschluss Gewächshaus aus Polycarbonat 
■ Einschluss Heizungskaskoversicherung  ■ Einschluss Technik-Versicherung Solar-/Photovoltaikanlagen 

■ Erweiterte Nebengebäude-Deckung/stillgelegte Landwirtschaft: 
 Nebengebäude  Inventar 
 ■ 50 %   ■ 100 %   ■ 200 % von HHS Eigenheim  ■ 50 %   ■ 100 %   ■ 200 % von HHS Haushalt 

 ■ Einschluss ldw. selbstf. Arbeitsmaschinen  HHS €  

 ■ Einschluss Vieh  HHS €  
■ Wüstenrot Unwetterwarnung in Zusammenarbeit mit UBIMET (Angabe einer Mobil-Telefonnummer erforderlich) 

Beitragszahlung: 
■ monatlich (nur mit SEPALastschrift) ■ vierteljährlich (5 % Zuschlag) 
■ halbjährlich (3 % Zuschlag) ■ jährlich  

€  
Beitrag lt. Zahlungsweise 

■  SEPA-Lastschrift (kein Zuschlag bei monatlicher, viertel oder halbjährlicher Zahlung)           ■ Erlagschein 

€  
Jahresbeitrag Gesamt 

■ Einschluss Rohbauversicherung inkl. Bauherrenhaftpflicht (max. 60 Monate)  
 nur mit SEPA-Lastschrift, Gutschrift bei Schadenfreiheit 
■ Einschluss Inhalt Baucontainer (nur möglich bei Wüstenrot Finanzierung) 

€  
Jahresbeitrag Rohbauvers. 

■ Einschluss Differenzdeckung zu Fremdvertrag bis zu dem auf Seite 1 genannten Datum der Kündigung  (max. 18 Monate)
€  
Jahresbeitrag Differenzd. 

Kontoinhaber: Vorname  Familienname  Straße  Nr.  PLZ  Ort  Land  

IBAN: BIC: (Geburtsdatum): 

Datum Unterschrift des Beraters 
Identität anhand des amtlichen Lichtbildausweises für eServices geprüft

Unterschrift des Versicherungsnehmers  Unterschrift des 2. Versicherungsnehmers Unterschrift Kontoinhaber 
(wenn nicht Versicherungsnehmer)



Ich willige ein, dass von Wüstenrot (Bausparkasse Wüstenrot AG, Wüstenrot Versicherungs-AG und Wüstenrot Bank AG) 

Newsletter-Anmeldung (elektronisch): 
meine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse, ggf. 
Kundennummer und Berater) für den Zweck der allgemeinen 
Direktwerbung per E-Mail (elektronischer Newsletter) für das 
Versenden von Werbeinformationen zu Produkten, Dienstleistungen, 
Aktionen, Rabatten und Gewinnspielen verarbeitet werden dürfen.
Im Rahmen des Newsletter-Versandes werden folgende weitere 
Informationen zum Zweck der Auswertung des Nutzungsverhaltens 
der Newsletter-Empfänger erhoben: Zustellstatus der E Mail-
Nachricht, Angeklickte Links, zeitlicher Verlauf und Anzahl der 
Öffnungen der im E-Mail eingebetteten Links. Diese Informationen 
sind technisch nicht zwingend erforderlich, sondern helfen uns 
künftige Direktwerbemaßnahmen besser zu planen.
Meine Einwilligung für den elektronischen Newsletter kann ich jed-
erzeit über den im Newsletter enthaltenen Link „Vom Newsletter 
abmelden“ für die Zukunft widerrufen. 

Individuelles Direktmarketing: 
meine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse, ggf. 
Kundennummer, Berater, Informationen aus der Nutzung meines 
eServices Kontos und des Internetbakings, sowie basierend auf 
meinen individuellen Finanzdaten) für den Zweck der individuel-
len Direktwerbung per E-Mail, Post und telefonisch für konkrete 
Produktangebote, der Befragung der Kundenzufriedenheit und 
der Befragung zu Marktforschungszwecken verarbeitet werden 
dürfen. Im Rahmen der Verarbeitung erfolgt Profiling iSd Art 22 
DSGVO; es werden persönliche Informationen wie beispielsweise 
Alter, Geschlecht, Wohnort, Geschäftsfähigkeit, Zahlungsmoral 
in die Auswahl der Adressaten und des Inhalts der konkreten 
Werbemaßnahme berücksichtigt. 

Die Einwilligung zu den oben genannten Zwecken ist freiwillig und hat keine Auswirkungen auf das Zustandekommen des Vertrages. Die 
Einwilligung kann jederzeit grundlos via E-Mail an office@wuestenrot.at widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum 
Einlangen des Widerrufs bleibt von diesem unberührt. 

Einwilligungen zur Direktwerbung 
Checkboxen mit * sind verpflichtend auszuwählen. 

Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers  Unterschrift des 2. Versicherungsnehmers 

■  Versicherungsnehmer ■  2. Versicherungsnehmer 

■  Versicherungsnehmer ■  2. Versicherungsnehmer 



Allgemeine Hinweise und Erklärungen: 
Vertragsdauer/Kündigungsrechte des Versicherungsnehmers: 
Der Versicherungsvertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Nach Ablauf des zweiten Versicherungsjahres haben beide Vertragspartner das Recht, den Versicherungsvertrag 
zum Ende jedes nachfolgenden Versicherungsjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen, erstmals zum Ablauf des dritten Versicherungsjahres.
Das Versicherungsjahr richtet sich grundsätzlich nach dem ursprünglichen Versicherungsbeginn. Fällt dieser nicht auf einen Monatsersten, gilt der auf den Versicherungsbeginn 
folgende Monatserste als Beginn des Versicherungsjahres und Hauptfälligkeitszeitpunkt. Wurde ein abweichender Hauptfälligkeitszeitpunkt vereinbart, so gilt dieser als Beginn 
des Versicherungsjahres. In den Beiträgen ist eine Versicherungssteuer von derzeit 11 % sowie anteilige Feuerschutzsteuer von derzeit 4 % enthalten. 

Unterjährigkeitszuschlag 
Die Jahresbeiträge können nach Vereinbarung auch in halbjährlichen, vierteljährlichen oder monatlichen Raten, dann jedoch auf Verlangen des Versicheres mit Zuschlägen (3 % für 
halbjährliche, 5 % für vierteljährliche und 10 % für monatliche Raten) bezahlt werden. Bei Bezahlung mittels SEPA-Lastschrift entfällt der Zuschlag für unterjährige Zahlungsweise. 
Eine monatliche Zahlungsweise ist ausschließlich mit SEPA-Lastschrift möglich, bei Nichteinlösung wird auf Zahlung mit Erlagschein inklusive Unterjährigkeitszuschlag umgestellt. 

Für Mehraufwendungen wird ein angemessener Aufwandersatz verrechnet. Die Höhe des Aufwandersatzes für z.B. Mahnungen bei Beitragszahlungsverzug, Ausstellung einer 
Ersatzurkunde, Mehraufwendungen, die durch den Versicherungsnehmer veranlasst werden, kann bei der Wüstenrot Versicherungs-AG jederzeit kostenfrei erfragt werden. 

Für den beantragten Versicherungsvertrag gilt österreichisches Recht. Die Versicherungsaufsicht obliegt der „Finanzmarktaufsicht“ (FMA), A-1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5. 
Für die Vermittlung und Betreuung des Vertrages wird dem Vermittler vom Versicherungsunternehmen eine Provision vergütet. Daneben werden gegebenenfalls darüber hinaus 
eine jährliche Sonderbonifikation sowie wirtschaftliche Vorteile gewährt. Ob und in welcher Höhe diese zusätzlichen Vergütungen gebühren, steht zum Zeitpunkt der Vermittlung 
dieses Antrags noch nicht fest. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die mit der Vermittlung von Versicherungsgeschäften betrauten Personen nicht bevollmächtigt sind, Erklärungen für die Wüstenrot Versicherungs-AG 
abzugeben. Die genannten Personen sind nicht bevollmächtigt, Geld oder Geldeswerte für die Wüstenrot Versicherungs-AG in Empfang zu nehmen. Zudem haben die genannten 
Personen anlässlich der Vermittlung bzw. Entgegennahme dieses Antrages anzugeben, 
- ob sie als Versicherungsagent zur Wüstenrot Versicherungs-AG oder als unabhängiger Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten tätig werden, 
- in welches Register sie eingetragen sind und wie sich diese Eintragung überprüfen lässt. 
Versicherungsanträge müssen in Schriftform erfolgen. Sondervereinbarungen bedürfen ebenfalls der Antragstellung in Schriftform. 

Beschwerdemöglichkeit 
Das Beschwerdemanagement der Wüstenrot Versicherungs-AG ist erreichbar unter: 
Beschwerde-Hotline: +43(0)57070-850 
E-Mail: beschwerde@wuestenrot.at 
Homepage: www.wuestenrot.at/de/formular/beschwerde.html 
Postalisch: Wüstenrot Versicherungs-AG, Alpenstraße 70, 5020 Salzburg 

Darüber hinaus kann eine Beschwerde an den Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs, Informations- und Beschwerdestelle, Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien 
gerichtet werden. 

Weiters besteht die Möglichkeit einer Beschwerde an das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, Stubenring 1, 1010 Wien.  
Davon unbeschadet besteht das Recht den Rechtsweg zu beschreiten. 

Der Bericht über die Solvabilität und Finanzlage ist auf unserer Homepage www.wuestenrot.at ersichtlich.

Form von Erklärungen 
Für Erklärungen und Informationen des Versicherungsnehmers, versicherter Personen oder sonstiger Dritter genügt es zur Wirksamkeit, wenn sie in geschriebener Form 
erfolgen und dem Versicherer zugehen. Der geschriebenen Form wird durch einen Text in Schriftzeichen, aus dem die Person des Erklärenden hervorgeht (z.B. Telefax oder 
E-Mail), entsprochen. Ausgenommen hiervon sind Erklärungen, für welche gesetzlich die Schriftform vorgesehen ist oder für welche die Schriftform ausdrücklich und gesondert 
vereinbart wurde. Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfänger das Original der Erklärung vom Erklärenden eigenhändig unterschrieben zugehen muss. Bloß mündlich 
abgegebene Erklärungen und Informationen des Versicherungsnehmers, der versicherten Personen oder sonstigen Dritten sind nicht wirksam. 

Ermächtigung zum SEPA-Lastschriftmandat (sofern SEPA-Lastschrift als Zahlungsart gewünscht wird): 
Ich ermächtige die Wüstenrot Versicherungs-AG / CID AT32ZZZ00000006247 Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der Wüstenrot Versicherungs-AG auf mein Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Der genaue Termin der ersten SEPA-Lastschrift wird mir zeitgerecht vor dem ersten Einzug über eine 
Information auf der Urkunde bzw. mit separatem Schreiben bekanntgegeben. 

Teilnahme an Wüstenrot eServices (sofern beantragt) 
www.wuestenrot.at      E-Mail: eservices@wuestenrot.at      (Wüstenrot ist verpflichtet eine Änderung dieser Kontaktdaten bekannt zu geben) 
Wüstenrot eServices ist ein Online Service der Bausparkasse Wüstenrot AG und der Wüstenrot Versicherungs-AG und ermöglicht unter anderem 
- die Durchführung von durch die Bausparkasse Wüstenrot AG betriebenen einfachen Bankdienstleistungen, insbesondere von Informationsabfragen und Vertragsdatenänderungen 
zu den von der Teilnahme umfassten Vertragsbeziehungen, Ansehen von Spar- oder Darlehenskonten und Abruf von Bausparkontoauszügen. Sie verzichten somit auf die 
Aushändigung der jährlichen Kontomitteilung der Bausparkasse Wüstenrot AG per Postzustellung. 
- zu den mit der Wüstenrot Versicherungs-AG derzeit bestehenden, beantragten und zukünftig abgeschlossenen Versicherungsverträgen die Zustellung sämtlicher Erklärungen 
und Informationen der Wüstenrot Versicherungs-AG (z.B. Versicherungsurkunde, Versicherungsbedingungen oder Wertnachrichten) an den Versicherungsnehmer über eServices 
und - nur soweit angeboten - Vertragsdatenänderungen. 

Nach erfolgter Beantragung von Wüstenrot eServices erhalten Sie folgende Zugangsdaten, mit welchen Ihr Account geschützt ist, per Post oder per SMS an die angegebene 
Handynummer zugesandt: 
- eine persönliche Verfügernummer 
- ein persönliches Passwort 

Ihr eServices Account wird nach Versand der Zugangsdaten aktiviert und werden Dokumente ab diesem Zeitpunkt elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie erhalten stets eine 
Benachrichtigung an die von Ihnen bekannt gegebene E-Mail-Adresse, sobald Dokumente in Ihre elektronische Postbox gestellt wurden. Sie bestätigen über einen regelmäßigen 
Zugang zum Internet und die technischen Einrichtungen zu verfügen, um E-Mails zu empfangen, dauerhaft abzuspeichern und laufend wiederzugeben. Sie sind verpflichtet uns 
eine Änderung der E-Mail-Adresse bekannt zu geben. 

Es gelten die Nutzungsbedingungen der Wüstenrot eServices als vereinbart. Diese und alle weiteren Informationen zu den Wüstenrot eServices finden Sie auf www.wuestenrot.at. 
Ungeachtet der vereinbarten elektronischen Kommunikation haben Sie das Recht, jederzeit – jedoch jeweils nur einmal kostenfrei – elektronisch erhaltene Versicherungsscheine, 
Versicherungsbedingungen, Erklärungen und andere Informationen auf Papier oder in einer anderen von uns allgemein zur Auswahl gestellten Art ausgefolgt zu erhalten. 

Widerruf der Nutzung von eServices 
Die Nutzung der elektronischen Kommunikation in Form von Wüstenrot eServices kann sowohl von Ihnen als auch von Wüstenrot jederzeit widerrufen werden. 

Teilnahmebedingungen für Wüstenrot Unwetterwarnung (sofern beantragt) 
Die Teilnahmebedingungen für die Wüstenrot Unwetterwarnung können auf www.wuestenrot.at abgerufen werden. 

Besondere Bestimmungen für Haushalt- und Eigenheimversicherung 
Für die Haushaltversicherung gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Haushaltversicherung (ABH 2022), für die Eigenheimversicherung gelten die Allgemeinen 
Bedingungen für die Eigenheimversicherung (ABE 2022); Sonderbedingungen für die Haus & Heim Versicherung je nach Umfang des beantragten Versicherungsschutzes. 

Vorläufiger Versicherungsschutz 

Gemäß § 1a (2) VersVG kommt der Versicherungsvertrag erst mit Zugang der Versicherungsurkunde oder einer gesonderten Annahmeerklärung zustande. Daher besteht 
vor diesem Zeitpunkt ohne besondere Vereinbarung kein Versicherungsschutz. Abweichend von § 1a (2) VersVG gewährt die Wüstenrot Versicherungs-AG ab Eingang des 
Antrages in der Zentrale vorläufigen Versicherungsschutz, wenn das beantragte Risiko den Annahmerichtlinien entspricht. Ist ein späterer Beginn beantragt, besteht die 
Deckung frühestens ab diesem Zeitpunkt. Der vorläufige Versicherungsschutz endet mit Zustandekommen des Versicherungsvertrages, wenn die Wüstenrot Versicherungs-
AG Ihren Antrag ablehnt oder den vorläufigen Versicherungsschutz als beendet erklärt, spätestens jedoch sechs Wochen nach Antragseingang. Für den vorläufigen 
Versicherungsschutz wird kein gesonderter Beitrag verrechnet. Wenn wir aufgrund des vorläufigen Versicherungsschutzes leisten, gelangt der im Antrag errechnete (erste) 
Jahresbeitrag zur Vorschreibung; dieser Beitrag wird mit der von uns zu erbringenden Versicherungsleistung verrechnet. 

Für Versicherungsfälle aus dem Katastrophenschutz, die vor Ablauf von 36 Tagen ab dem Tag der Antragstellung eintreten, besteht kein Versicherungsschutz. Das gilt 
auch bei einem nachträglichen Einschluss des Katastrophenschutzes bzw. einer nachträglichen Erhöhung des Katastrophenschutzes für die erhöhte Deckung. Wenn 
das Risiko Katastrophenschutz bereits bei einem Vorversicherer versichert war und es zwischen Beendigung des Vorvertrages und Inkrafttreten des neuen Vertrages bei 
Wüstenrot keinen versicherungsfreien Zeitraum gegeben hat, gilt diese Frist von 36 Tagen nur für jenen Teil des Schadens, der die Höhe der Versicherungssumme für den 
Katastrophenschutz beim Vorversicherer überschreitet.



Katastrophenschutz 
In der Eigenheimversicherung ist der Einschluss „Erhöhung Katastrophenschutz“ nur möglich, wenn die Risikoadresse nicht in einer HQ30-Zone liegt (Zone, in der sich 
Hochwasserereignisse mit einer statistischen Eintrittswahrscheinlichkeit von 30 Jahren ereignen). 

Wertsicherung 
Die Beiträge sind in der Haushaltversicherung gemäß den Allgemeinen Bedingungen für die Haushaltsversicherung (ABH 2022) bzw. in der Eigenheimversicherung gemäß 
den Allgemeinen Bedingungen für die Eigenheimversicherung (ABE 2022) wertgesichert vereinbart. 

Rohbauversicherung mit Bauherrnhaftpflicht 
Als Rohbau gilt ein vollkommen unbewohntes und unbenütztes Gebäude im Zustand der Errichtung bis zu seiner Fertigstellung (Bezugsfertigkeit). Die Rohbauversicherung 
mit Bauherrnhaftpflicht umfasst ab Beginn die Versicherungszweige Gebäudefeuer- sowie Haftpflichtversicherung für Haus- und Grundbesitz (inklusive Bauherrnhaftpflicht, 
exklusive Hundehaltung). Dazu umfasst der Versicherungsschutz auch das Risiko Naturgefahren (sowie außergewöhnliche Naturgefahren im für die Eigenheimversicherung 
beantragten Umfang) für das Gebäude nach kompletter Eindeckung des Daches, technisch einwandfreier Verankerung des Dachstuhles, Fertigstellung des Giebelmauerwerkes 
bis unter die Dachhaut bzw. -schalung (vollkommener Abschluss des Dachraumes nach außen hin), Durchführung aller Spenglerarbeiten und Vorhandensein sämtlicher 
Türen und Fenster inkl. Verglasung. Der Versicherungsschutz für Schäden durch Hagel gilt jedoch bereits ab Beginn. Zusätzlich umfasst der Versicherungsschutz die 
Gebäudeleitungswasserversicherung bis zur Entschädigungshöchstgrenze von € 2.000,– (Obliegenheiten beachten). 

Falls auch eine Haushaltversicherung beantragt wurde, umfasst der Versicherungsschutz zusätzlich Bruchschäden an der Gebäudeverglasung (exklusive Geschäftsverglasungen), 
sobald diese eingebaut ist, sowie eine Gebäudeinhaltsversicherung gegen Feuer, Naturgefahren, Leitungswasser und Einbruchdiebstahl bis zur Entschädigungshöchstgrenze 
von € 5.000,– (sowie auch außergewöhnliche Naturgefahren bis zur Entschädigungshöchstgrenze von € 1.000,–), sobald der Rohbau nach außen hin abgeschlossen und 
durch Tosi-Einstemmschlösser gesichert ist. 

Falls auch eine Haushaltsversicherung beantragt wurde und die Finanzierung des Bauvorhabens über eine Wüstenrot Finanzierung erfolgt, kann zusätzlich der Inhalt eines 
Baucontainers (nur Sachen im Eigentum des Versicherungsnehmers) gegen Feuer, Naturgefahren, Leitungswasser und Einbruchdiebstahl bis zur Entschädigungshöchstgrenze 
von € 5.000,– (sowie auch außergewöhnliche Naturgefahren bis zur Entschädigungshöchstgrenze von € 1.000,–) mitversichert werden. 

Der Versicherungsschutz der Rohbauversicherung mit Bauherrnhaftpflicht endet mit der Fertigstellung des versicherten Gebäudes, spätestens aber 60 Monate nach 
Beginn der Feuerversicherung. Die Fertigstellung muss dem Versicherer unverzüglich angezeigt werden (beitragspflichtige Risikoänderung). Mit dem Datum des Endes der 
Rohbauversicherung und Bezahlung des vorgeschriebenen Beitrages beginnt der volle, bei Vertragsabschluss vereinbarte Versicherungsschutz. 

Der für die beantragte Rohbauversicherung zu entrichtende Beitrag beträgt 10 % des für die anschließende Eigenheimversicherung sowie des für eine allenfalls beantragte 
Haushaltversicherung vereinbarten (Gesamt-)Beitrages. Bei Fertigstellung des versicherten Gebäudes erfolgt bei Schadenfreiheit eine Anrechnung (Gutschrift) auf den 
Eigenheimversicherungsbeitrag in Höhe von maximal 3 für die Rohbaudeckung bezahlten Jahresbeiträgen. Sollte die nach Beendigung der Rohbauversicherung in Kraft 
tretende Eigenheimversicherung eine Mindestlaufzeit von drei Jahren nicht erreichen, ist für den Umfang und die Dauer der Rohbauversicherung ein Einmal-Beitrag in 
Höhe von € 400,– zu entrichten. 

Differenzdeckung 
Falls bei einem anderen Versicherer ein Vertrag derselben Versicherungsart (Eigenheimversicherung oder Haushaltversicherung) für das idente Risiko besteht, kann 
für den neuen Wüstenrot-Vertrag Differenzdeckung beantragt werden. Die Differenzdeckung leistet für solche Versicherungsfälle, die in der anderen Versicherung nicht 
oder nicht im vollen Umfang versichert sind, bis zur Höhe des im neuen Wüstenrot-Vertrag vereinbarten Versicherungsschutzes abzüglich vertraglich vereinbarter und 
sonstiger erbrachter Leistungen aus der anderen Versicherung. Maßgeblich für die vertraglich vereinbarten Leistungen aus der anderen Versicherung ist der Umfang des 
Versicherungsschutzes des anderen Vertrages, der zum Zeitpunkt der Antragstellung der Differenzdeckung bestanden hat. Nachträglich vorgenommene Änderungen an 
der anderen Versicherung bewirken keine Erweiterung der Differenzdeckung. Die Differenzdeckung tritt nicht ein für Leistungen, die durch die andere Versicherung nicht 
erbracht werden im Zusammenhang mit Zahlungsverzug; vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung einer versicherten Person; arglistiger Täuschung durch eine versicherte 
Person; grob fahrlässigem Verhalten einer versicherten Person, das zu einer Leistungskürzung geführt hat; einem stattgefundenen Vergleich; Erbringung einer pauschalen 
Entschädigung aufgrund fehlender Nachweise über die Schadenhöhe. Es wird keine Entschädigung geleistet, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung der Differenzdeckung 
keine andere Versicherung bestanden hat. Die Differenzdeckung endet mit dem vom Versicherungsnehmer bei Abschluss dieser Vereinbarung bekannt gegebenen (und in 
der Versicherungsurkunde angeführten) Zeitpunkt. Sollte die andere Versicherung vor dem bekannt gegebenen Zeitpunkt enden, ist dieser Umstand dem Versicherer als 
beitragspflichtige Risikoänderung (Gefahrerhöhung) unverzüglich anzuzeigen. 

Haftpflichtversicherung für nicht automatisch mitversicherte Haushaltsmitglieder: 
Die Mitversicherung von Pfleger*innen kann ohne Namensnennung erfolgen. Bitte im Feld Familienname für jede Person die Bezeichnung „Pfleger*in“ eintragen. 

Titel Vorname Familienname Geburtsdatum Staatsbürgerschaft Geschlecht Pfleger*in
■ männlich 
■ weiblich

■ ja 
■ nein

■ männlich 
■ weiblich

■ ja 
■ nein

■ männlich 
■ weiblich

■ ja 
■ nein

■ männlich 
■ weiblich

■ ja 
■ nein

■ männlich 
■ weiblich

■ ja 
■ nein

■ männlich 
■ weiblich

■ ja 
■ nein

■ männlich 
■ weiblich

■ ja 
■ nein

■ männlich 
■ weiblich

■ ja 
■ nein

■ männlich 
■ weiblich

■ ja 
■ nein

■ männlich 
■ weiblich

■ ja 
■ nein

Titel Vorname Familienname Geburtsdatum Staatsbürgerschaft Geschlecht Unterschrift
■ männlich 
■ weiblich
■ männlich 
■ weiblich
■ männlich 
■ weiblich
■ männlich 
■ weiblich

Angaben über volljährige, beitragsfrei mitversicherte Kinder:

Haftpflichtversicherung für die Tierhaltung eines Hundes: 
Name Rasse

 Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers 


